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Amts - und ZntelligenzBlatt
für den OberamtsBezirk

Neuenbürg.
Enthält zugleich Nachrichten für den OberamtsBezirk Calw.

28 . Mittwoch den 8. April 18448.

Amtliches.
Da es in der hiesigen Gegend häufig ver¬

kommt, daß lei Verkäufen und VermögensUe-
bergaben die Verkäufer und Uebergebeuden sich
Leibgedinge Vorbehalten, wobei sie gewöhnlich
beabsichtigen, daß solche als dingliche Rechte auf
den zu veräußernden Gegenständen ruhen sollen,
dies aber in manchen Fällen zweifelhaft ist und
namentlich bei Gantungen die Frage entsteht,
ob sie nicht blos als persönliche Rechtsansprüche
zu betrachten seyen, so sieht man sich veranlaßt,
folgendes anzuordnen:

1) die Ortsvorsteher haben ihren Ortsange-
hörigen, nachdem sie vorher auf dem Nach¬
halls unter Strafandrohung zu versammeln
sind, bekannt zu machen, daß alle diejeni¬
gen, welche ein Leibgeding aus irgend ei¬
nem Rechtsgrund auf ein Gut als ein
dingliches Recht geltend machen wollen,
schuleig seyen, dafür zu sorgen, daß solche
Ansprüche sogleich in dem Güt erblich
oder in dem Unterpfandsbuch  einge¬
tragen werden und daß alle diejenigen,
welche diesen Eintrag nicht bewirken, sich
selbst zuzuschrciben haben, wenn ihre An¬
sprüche bei Gantungen im Zweifel nur als
persönliche Forderungen behandelt werden,
wo sic in der fünften Elaste in der Regel
unbefriedigt bleiben.

2) Es ist daher auch bei künftigen Verkäufen,
insbesondere bei Erkenntnissen über solche
und bei VcrmögcnsUebergaben, den Be-
thciligteu dieser Erlaß noch zu eröffnen
und sie aufzufordern, genau festzusezen, ob
ein solches Leibgeding als ein dingliches
Recht auf dem Gute haften, oder nur als
ein persönliches Recht angesehen werden
solle. Daß dies geschehen, haben sie auf
dem Rande linker Seits zu beurkunden;
auch ist, wo ein solches Leibgeding als ding¬
liches Recht anbedungen worden ist, im

Kaufbuch auf dem Rande links mit großen
Buchstaben beizissezen:

Leibgeding.
Wo aber

I ) ein solches Leibgeding als dingliches Recht
anbedungen wurde, ist solches bei Ver-
mögensUebcrgaben, wie bei den Erkenntnissen
über Verträge, sogleich in dem Güterbuche
vorzumelken. Sodann ist

4) den Ortsangehörigen weiter zu eröffnen,
daß wenn sie Liegenschaften, worauf ein
solches Leibgeding haftet, veräußern, jeden
Käufer schon vor dem Kaufsabschluß von
der hierauf haftenden Beschwerde in Kennt-
niß zu sezen haben, widrigenfalls sie zu
befürchten haben, daß sie wegen einer sol¬
chen auf dem Gute haftenden Last die
Käufer besonders zu entschädigen haben
würden.

5) Auch haben die Gemeindcräthe besonders
darüber zu wachen, daß Leibgedingsverträge
von Eltern, welche sich auf das Leibge-
ding sezen wollen, nicht zu frühzeitig ab¬
geschlossen werden und solche nicht zu ge¬
statten, wenn die Eltern noch hinlängliche
Kräfte zum Güterbau und zu Führung
einer Feldöconomie bestzen, auch daß die
Kinder durch allzugroße Leibgedinge nicht
zu sehr verkürzt werden, denn leider kommt
es auf dem Schwarzwald manchmal vor,
daß Eltern und Großeltern zugleich von
unbedeutenden Liegenschaften Leibgedinge be¬
ziehen, während sie noch arbeitsfähig sind,
wodurch nothwendig Ueberschuldung und
Verarmung herbeigeführt werden muß.

Den Gemeinderäthen wird daher die genaue
Beobachtung der K. Verordnung vom 19. Juni
1808 Regierungsblatt Seite 322 K. 4 eingeschärft.

Binnen 14. Tagen haben die Ortsvorsteher
eine vom ganzen Gemeinderath Unterzeichnete
Urkunde, daß dieser Erlaß in ihrer Anwesenheit
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gehörig bekannt gemacht worden sey, anher vor-
zulegen.

Neuenbürg, den 5. April 1846.
K. Oberamtsgericht.

Lindaner.

Seit einiger Zeit kommt es im hiesigen Be¬
zirk manchmal vor, daß vermögenslose Leute,
insbesondere solche, welche dem Verganten nahe
sind, oder auswandern wollen, betrügerische
Viehkäufe abschließen und den Verkäufern baare
Zahlung, wenn sie etwa das Vieh verkaufen
sollten, oder überhaupt Zahlung in kurzer Zeit
oder Bürgschaft versprechen und sofort das Vieh
wieder sogleich verkaufen, ohne ihr Zahlungs¬
versprechen zu erfüllen, so daß oft arme Leute
in Schaden kommen.

Den Schuldheissenämternwird nun aufge¬
geben, ihre Ortsangehörige vor solchen betrüg-
lichen Borgverkäufen von Leuten, welche ihnen
nicht als rechtlich und zahlungsfähig bekannt
sind, alles Ernstes zu verwarnen.

Neuenbürg, den 5. April 1846.
K. Oberamtsgericht.

Lindau ei.

In dem hiesigen Gerichtsbezirk finden sich
manchmal Güterhändler, sogenannte Hoftnezger,
ein, um geschlossene Güter anzukaufen und dann
im Einzelnen wieder zu verkaufen. Die Er¬
fahrung hat aber gelehrt, daß sie nicht immex
redlich zu Werke gehen, daß sie leichtsinnige
oder gutmüthige, arglose Leute, besonders wenn
sie wissen, daß tüchtige, nur auf das Wohl
ihrer Ortsangehörigen bedachte Ortsvorsteher
derlei schädliche Käufe und Umtriebe zu hinter-
treiben suchen, in andere Orte und Wirthshäu-
ser locken, wo sie solche, wie schon geschehen,
in abgesonderten Zimmern, unter Beiziehung
von Mäcklern auf jede Weise bereden und durch
allerlei Ränke und Kunstgriffe zu schädlichen
Verkäufen verleiten. Häufig werden dann die
Bedingungen zweideutig und so gestellt, daß
wenn sie sich später überzeugen, daß die Käufe
nicht ganz in ihrem Vorthcil sind, sie wieder
zurücktreten können, während die Verkäufer stets
an ihr Wort gebunden werden. Haben sie dann
einen ihnen günstigen Kauf abgeschlossen, so be¬
ginnt bei der Zersplitterung des Guts das
Schachern aufs Neue, durch allerlei Mittel,
wie Weinaufstellen, oder Versprechen von
Wein für jeden Streich, den die armen Leute
theuer genug selbst bezahlen müssen, oder durch
Zerschlagen des Kaufsschillings in sechs verzins¬
liche Zieler, eine sehr schädliche Lockspeise, besonders
in Gegenden wie auf dem Schwarzwald, durch
Anbedingen eines Groschen vom Gulden Kauf¬
schilling vorgeblich zur Bestreitung der Kosten
und dergleichen, werden die Käufer zu den

höchst möglichsten Preisen angcspornt. Häufige
Processe, Jammern und Wehklagen ist zulezt
das Loos von Bielen, durch solche trügerische
Käufe Getäuschten.

Den Ortsvorstehern wird aufgegeben, unter
Eröffnung dieses Erlasses ihre Ortsangehörigen
vor solchen Käufen und Verkäufen ernstlich zu
verwarnen und sie aufzufordern, wenn etwa
Güterhändler sich wieder zeigen, sich niemals
ohne vorherige Rücksprache mit ihren Ortsvor¬
stehern mit ihnen einzulassen und nur unter
Beiziehung von ganz erfahrenen und recht¬
schaffenen Männern sich in Unterhandlung ein¬
zulassen. Die Ortsvorsteher aber haben solche
Güterhändler bei eigener Verantwortung streng
zu überwachen, wcßhalb ihnen auch die Verfü¬
gung der K. Ministerien der Justiz und des
Innern vom 22. Dezember 1841 Regierungs¬
blatt von 1842 Seite 10 ins Gedächtniß ge¬
rufen wird.

Neuenbürg den 5. April 1846.
K. Oberamtsgericht.

Li n d a u er.

Es ist zur Kcnntniß der Unterzeichneten
Stelle gekommen, daß nicht überall allen Pfle¬
gern, namentlich nicht solchen, von deren Pfleg¬
befohlenen nur ein Elterntheil, Vater oder
Mutter noch am Leben ist, die gedruckten Vor¬
schriften für Pfleger und Vormünder zugestellt
werden, was bei jeder Beeidigung geschehen
und daß dies geschehen, in den Verpflichtungs-
Protokollen bemerkt werden soll. Es werden da¬
her den Gemeinderäthen und Waisengerichten
die diesfalls bestehenden Vorschriften, insbeson¬
dere der JustizMinisterialErlaßvom 26. Juni
1843 Regierungsblatt Seite 425 wiederholt
eingeschärft und sie für die genaue Beachtung
verantwortlich gemacht.

Neuenbürg, den 5. April 1846.
K. Oberamtsgericht.

Lindaner.

O b e r a >n t s g er i cht Neuenbürg.
SchuldenLiquidation.

In der Gantsache des Johann Adam Beck,
Bäckers in Loffenau, werden die SchuldenLiqui¬
dation und die gesezlich damit verbundenen wei¬
teren Verhandlungen am

Samstag den 2. Mai d. I .,
Vormittags 10 Uhr,

auf dem Rathhaus daselbst vorgenommen werden.
Den Schuldheissenämtern wird nun auf¬

gegeben, die in den Stuttgarter allgemeinen
Anzeigen erfolgte Vorladung mit den dort
bezeichneten Rechtsnachtheilen ihren Ortsan¬
gehörigen gehörig bekannt zu machen.

Neuenbürg, den 2. April 1846.
K. Oberamtsgericht. Lind au er.
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WaltzwegSperre.
F o r st a m t N e u e n b u r g.
Die Wege von der Eyachmühle nach Wild¬

bad und von der Eyachmühle nach Hosen zu,
können wegen vorzunehmender Bauten vor En¬
de Mai nicht mehr gefahren werden, wovon
die Ortsvorsteher der Umgegend ihre Gemeinde-
Angehörigen zu benachrichtigen haben.

Neuenbürg, den 6. April 1846.
K. Forstamt.

v. M o l t k e.

W i l d b a d.
Wiederholter Verkauf von Schnitt-

Waaren , alten JalousieLäden
und altem geschmiedetem Eisen
Bei der am 25. v.M. vorgenommenen Ver-

kaussVerhandlungsind auf die nachfolgenden
Gegenstände annehmbare Kaufsofferte nicht er¬
folgt, weshalb dieselben

am Mittwoch den 15. April d.J.
Vormittags 10. Uhr-

wiederholt zum Verkauf gebracht werden:
220 Stück tannene und forchene Schlaufdiele

zerschiedener Lange;
300 Stück eichene Schlaufdiel und Brettersoh-

, len zerschiedener Länge und Breite.
Sämmtliche Schnittwaaren sind seit

mehreren Jahren im Trockenen aufbewahrt,
daher vorzüglich zu solchen Schreinerar¬
beiten geeignet, welche trockenes Holz er-

- fordern.
Etwas alte eichene Bodenfrieße.
Eine Parthie alter noch brauchbarer Jalousie-

Läden.
2 eiserne1g. Schuh lange, 3 Zoll breite,

1 Zoll dicke geschmiedete Schienen, unge¬
fähr 400 Pfd. schwer.

U/s Ctr. alte Hängeisen und sonstiges
Schmiedeisen.

1 Ctr. vierkantiges Geländereifen.
6 Ctr. gewalztes Kleineisen.

K. Cameralamt.
Pflüger.

Forstamt Altensteig.
Holzverkauf.

Am Dienstag dem 14. und Mittwoch dem
15. April d. I . kommen im Revier Pfalzgra¬
fenweiler, im Distrikte Bildstöcklesschlag, 187
tannene Stangen, 4750 Hopfenstangen, 4625
Floßwieden, 15V« tannene Klafter, 35 Reiö-
prügelklafter, 2550 tannene geschäzte Wellen;
Hcuweg, 175 tannene Stangen, 4775 Hopfen¬
stangen, 9350 Floßwieden, 8/ « tannene Klafter,
97- Reisprügelklafter; Pfahlberg, 122 tannene
Stangen, 3250 Hopfenstangen, 2175 Floßwie¬
den, 29 tannene Klafter, 23 Reisprügclklaftcr,
zum Aufstreichsverkauf und werden hicmit die

Liebhaber eingeladen, sich am ersten Tag Vor¬
mittags 10 Uhr bei der Eiche unweit des Kron-
waldcs Heuweg an der Landstraße von Pfalz¬
grafenweiler nach Freudcnstadt einzufinden.

Den 31. März 1846.
K. Forstamt.

v . Seutter.
H e r r e n a l b.
Aufforderung.

Um das Schuldenwesen des kürzlich dahier
entwichenen Küfcrmeisters Franz Appel  von
hier mit Gewißheit auseinandersezen zu können,
werden Diejenigen, welche eine rechtmäßige For¬
derung an denselben zu machen haben, Hiemit
aufgefordert, ihre Ansprüche von heute an in
der gesezlichen Frist dahier geltend zu machen,
im andern Fall sie sich selbst zuzuschreiben hätten,
wenn ihre Forderung unberücksichtigt gelassen
wird.

Den 27. März 1846.
Aus Auftrag des Gemeinderaths

Schuldheiß Waidner.
S a l m b a ch.

HolzVerkauf.
Am Samstag den 11. d.M. Morgens 9 Uhr

verkauft die Gemeinde nachstehendes Holz im
öffentlichen Aufstreich:

1) 139 Stämme tannen Floß- und Bauholz
von 30 bis 70 Fuß Länge.

2) 66 Stück tannene Sägklöze.
Die Zusammenkunft findet auf dem Rath¬

haus statt, von wo aus ''es in den Wald geht.
Bemerkt wird, daß die Hälfte des Kaufprei¬

ses, nachdem der Verkauf seine Genehmigung
erhalten, sogleich baar bezahlt werden muß, und
zwei Drittel bis 1. Juni d.J . mit genügender
Bürg chaft angeborgt werden.

Die Herren Ortsvorsteher werden um zeiti¬
ge Bekanntmachung in ihren Gemeinden gezie¬
mend ersucht.

Den 2. April 1846.
Schuldheiß

K r a uß.

Privatnachrichten.
Neuenbürg.

Haus zu verkaufen.
Christian Blaich,  Seilermeister,

^üsLi ist gesonnen, seinen zweistöckigen Haus-
antheil nebst einer halben Scheuer und

Stallung auf dem Marktplaze aus freier Hand
im Aufstrcich zu verkaufen. Diese Behausung
würde sich für ein jedes Gewerbe gut eignen.

Kaufsliebhaber wollen sich am
Ostermontag den 13. April d.J .,

Nachmittags, im Gasthof zur Sonne dahier bei
der Verhandlung einfinden. Es kann aber auch
früher ein Kauf abgeschlossen werden.
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